
B 45Fassadengerüste 

Allgemeines

Unterschieden werden:
– Systemgerüste aus vor 

gefertigten Bauteilen (Regel
ausführung nach allgemeiner  
bauaufsichtlicher Zulassung) 
Abweichungen von der Rege
lausführung sind zu beurteilen 
und ggf. zu berechnen.

– Stahlrohrkupplungsgerüste  
(Regelausführung nach  
DIN 44203)

Abhängig von den durchzufüh
renden Arbeiten Lastklasse und 
Breitenklasse wählen sowie Stän
der und Riegelabstände 
und Belagstärke festlegen.

Montage

● Gerüstbau nur unter Aufsicht 
einer befähigten Person und von 
fachlich geeigneten Beschäf
tigten ausführen lassen.

● Plan für Auf und Abbau   
(Montageanweisung) erstellen 
und auf der Baustelle vorhalten.
Die Montageanweisung enthält 
mindestens:  
– Aufbau und Verwendungsan

leitung des Herstellers/Regel
ausführung

– Ergänzende Detailangaben bei 
Abweichungen

– Festgelegte Maßnahmen  
zur sicheren Montage, z.B. 
Montagesicherheitsgeländer 
(MSG)

● Beschädigte Gerüstbauteile 
nicht verwenden. 
● Nicht einsatzbereite Gerüste/ 
Bereiche mit Verbotszeichen 
„Zutritt verboten“ 
kennzeichnen und 
den Zugang zur 
Gefahren zone 
absperren.
● Fertiggestellte und geprüfte 
Gerüste/Bereiche kennzeichnen 
(Plan für die Benutzung anbrin
gen, z.B. mit Prüfprotokoll  ).

Verankerung

● Bei Gerüsten sind Anordnung 
(Anzahl und Höchstabstände) 
und Verankerungsart der Mon
tageanweisung zu entnehmen. 
● Gerüst fortlaufend mit dem 
Aufbau zug und druckfest an 
tragfähigen Bauteilen der  
Fas sade verankern.
● Verankerungen in der Nähe der 
Gerüstknotenpunkte anordnen.     

Zugänge 

● Alle Arbeitsplätze müssen  über 
sichere Zugänge erreichbar sein. 
Als Zugänge eignen sich Auf
züge, Transportbühnen, Treppen 
oder Leitern.
● Treppen als Zugänge einbauen, 
wenn
– über den Zugang umfang

reiche Materialien transpor
tiert werden 

 oder

– die Aufstiegshöhe im Gerüst 
mehr als 10 m beträgt 

 oder
– umfangreiche Arbeiten ausge

führt werden.
● Sind Aufzüge, Transportbüh
nen oder Treppen aufgrund der 
baulichen Gegebenheiten oder 
aufgrund der Gerüstkonstruktion 
nicht einsetzbar, können Leitern 
verwendet werden.
Leitern als Zugänge nur innenlie
gend einbauen.
Klappen in Durchstiegsbelägen 
unmittelbar nach dem Durchstieg 
schließen.

Belag

● Jede benutzte Gerüstlage 
muss voll ausgelegt und über 
einen sicheren Zugang, z.B. 
Treppe oder inneren Leitergang, 
erreichbar sein.
● Bei umlaufender Einrüstung 
einer Bauwerksecke den Gerüst
belag in voller Breite um die Ecke 
herumführen.
● Bei Bohlenbelägen genügend 
große Überdeckungen im Bereich 
der Riegel vorsehen. 
● Der Belag darf nicht wippen 
oder ausweichen.
● An der Innenseite des Gerüstes 
darf der Abstand zwischen Belag 
und Bauwerk höchstens 0,30 m 
betragen.

Seitenschutz

● An der Außenseite des 
Gerüstes Seitenschutz aus 
Geländerholm, Zwischenholm 

und Bordbrett an jeder benutzten 
Gerüstlage montieren.
● An der Innenseite des 
Gerüstes Seitenschutz montie
ren wenn zwischen Belag und 
Bauwerk der Abstand mehr als 
0,30  m beträgt.
● An der Innenseite darf auf das 
Bordbrett verzichtet werden, 
wenn Arbeiten an der Fassade 
ausgeführt werden.
● Bei innen liegenden Leiter
gängen muss im Bereich des 
Verkehrsweges auch in nicht 
benutzten Gerüstlagen der  
Seitenschutz vorhanden sein.

Prüfung

● Prüfung des Gerüstes durch 
eine „befähigte Person“ des 
Gerüsterstellers nach Fertigstel
lung und vor Übergabe an den 
Benutzer, um den ordnungsge
mäßen Zustand festzustellen.
● Prüfung des Gerüstes durch 
eine „befähigte Person“ des 
jeweiligen Benutzers vor Arbeits
aufnahme, um die sichere Funk
tion festzustellen.

Benutzung

● Für die betriebssichere Her
stellung und den Abbau ist der 
Unternehmer der Gerüstbauarbei
ten, für die Erhaltung und sichere 
Verwendung ist der Benutzer 
verantwortlich.
– Keine konstruktiven Änderungen 

am Gerüst vornehmen (z.B. 
entfernen von Seitenschutz,

 Verankerungen, Diagonalen).

● Gerüste nur nach dem Plan für 
die Benutzung (Kennzeichnung) 
belasten.
– Innerhalb eines Gerüstfeldes 

darf nur eine Gerüstlage mit 
der zulässigen Last belastet 
werden.

– Überlastung durch Anhäufung 
von z.B. Mörtelkübel, Steine, 
Geräte vermeiden.

– einen ausreichend breiten  
freien Durchgang belassen,  
in der Praxis hat sich eine  
Mindestbreite von 20 cm 
bewährt.

● Für das Absetzen von Lasten 
mit Hebezeugen ist ein Gerüst ab 
Lastklasse 4 erforderlich.
– Montage von zusätzlichen  

Einrichtungen, wie z.B. Schutt
rutschen, Aufzügen nur in 
Absprache mit dem Gerüster
steller.

● Klappen in Duchstiegsbelägen 
geschlossen halten.

Weitere Informationen:

Betriebssicherheitsverordnung 
TRBS 1203 „Befähigte Person“
BGI/GUVI 663 „Handlungsanleitung für den 
Umgang mit Arbeits und Schutzgerüsten“
BGV C22 „Bauarbeiten“
DIN 44201 und 3
DIN EN 128111

Stirnseitenschutz

Geländerholm

Zwischenholm 

Bordbrett

Belagtafeln

Verankerung

Längsverstrebung (Diagonalen)

Spindelfüße

Längsriegel 

Vertikalrahmen

Unterlagsbohlen

Gerüstfeld

➭

Lastklassen der Arbeitsgerüste

Last
klasse

Gleichmäßig verteilte 
Last kN/m2

1
2
3
4
5
6

0,75
1,50
2,00
3,00
4,50
6,00

Breitenklasse/Breite w  
der Gerüstlage in m

W 06 0,6 < w < 0,9
W 09 0,9 < w < 1,2
W 1,2 1,2 < w < 1,5
W 1,5 1,5 < w < 1,8
W 1,8 1,8 < w < 2,1
W 2,1 2,1 < w < 2,4
W 2,4 2,4 < w 

2
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